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Weniger Schranken für die Anwaltstätigkeit
Der Anwalt hat eine Doppelfunktion – er ist Teil des Rechtsstaats, aber auch Unternehmer. Von Urs Haegi und Daniel Maritz

Berufsregeln und Gesetze sorgen
dafür, dass der Klient eines
Anwalts geschützt wird. Doch
das Bundesgericht hat sich jüngst
gegen eine liberale Auslegung
der Berufsregeln gestellt, ohne
dass der Schutz des Klienten
dies erfordern würde.

Der Beizug einesAnwalts, einer Anwäl-
tin setzt Vertrauen voraus. Damit der
Klient Vertrauen in einen Anwalt oder
eine Anwältin haben kann, sieht unsere
Rechtsordnung verschiedene Massnah-
men vor. Zentral ist die Verschwiegen-
heitspflicht. Nur wenn der Klient sicher
sein kann, dass sein Anwalt die ihm an-
vertrauten Informationen für sich behält,
kann er das nötigeVertrauen haben, ihm
alles zu sagen, was zur Wahrung seiner
Interessen erforderlich ist. Das anwalt-
liche Berufsrecht und auch das allge-
meine Strafrecht sehen daher vor, dass
der Anwalt keine Informationen offen-
baren darf, die ihm in Ausübung seines
Berufes bekanntgeworden sind. Das
Strafgesetzbuch sieht bei einem Bruch
der Schweigepflicht eine Freiheitsstrafe
von bis zu drei Jahren oder eine Geld-
strafe vor.DasAnwaltsgeheimnis schützt
also den Klienten, nicht denAnwalt.

Eine weitere zentrale Berufsregel ist
das Verbot von Interessenkonflikten. An-
wältinnen und Anwälte dürfen den An-
waltsberuf nur unbeeinflusst ausüben.
Sie sind einzig den Interessen des Klien-
ten verpflichtet. Eigene Interessen oder
Interessen von Dritten dürfen der kor-
rekten Erfüllung des Mandats mit dem
Klienten nicht entgegenstehen. Über
diese zentralen Berufsregeln hinaus gibt

der schweizerische Gesetzgeber weitere
Rahmenbedingungen für die Berufsaus-
übungderAnwältinnenundAnwälte vor.
Massgebliches Ziel des Berufsrechts ist
dabei der Schutz des Klienten. Normen,
die nicht den Schutz des Klienten bezwe-
cken, sollten daher grundsätzlich zurück-
haltend ausgelegt werden, damit sie die
Wirtschafts- und Vertragsfreiheit nicht
unnötig beschränken.Das Bundesgericht
hat sich indessen in jüngsterZeit verschie-
dentlich gegen eine liberale Auslegung
der Berufsregeln gestellt, ohne dass der
Schutz desKlientendies erfordernwürde.

Spezialwissen dient Klienten

Dazu einige Beispiele: Das im Jahr
2002 in Kraft getretene Anwaltsgesetz
sagt nichts zur Organisationsform von
Anwaltskanzleien. Es war daher vor-
erst unklar, ob eine Anwaltskanzlei als
Aktiengesellschaft oder GmbH organi-
siert werden darf. Diese Frage hat das
Bundesgericht erfreulicherweise im
Jahr 2012 bejaht.DieWirtschaftsfreiheit
schütze die Wahl der Rechtsform an-
waltlicher Tätigkeit, hielt es damals fest.
Das Bundesgericht liess dabei ausdrück-

lich offen, ob eine Anwaltskörperschaft
unter Beteiligung vonNichtanwälten zu-
lässig sei. Diese zweite Frage verneinte
es dann imDezember 2017. In sogenann-
ten multidisziplinären Partnerschaften –
in welchen neben registriertenAnwälten
auch Spezialisten anderer Berufsgattun-
gen (beispielsweise Steuerexperten) als
Aktionäre beteiligt sind und imVerwal-
tungsrat Einsitz nehmen – könne das
Risiko von Beeinflussungen durch die
Nichtanwälte nicht ausgeschlossen wer-
den und sei zudem das Anwaltsgeheim-
nis gefährdet. Mit diesem Urteil schloss
das Bundesgericht eine Tür, die es auch
im Interesse der Klienten ohneNot hätte
offenlassen können.

Die Aufsichtskommission über die
Anwältinnen und Anwälte des Kantons
Zürich hat denn auch im Nachgang zu
diesem Bundesgerichtsentscheid über-
zeugend die Faktenlage dargestellt, die
es in der heutigen Zeit sowohl aus Sicht
der Anwaltschaft als auch der Klienten
nicht nur wünschbar, sondern sogar not-
wendig machen kann, dass Experten aus
anderen Fachgebieten rasch und ohne
weitere Umstände «in house» zur Ver-
fügung stehen. In rechtlicher Hinsicht

legte die Zürcher Aufsichtskommission
dar, dass bei Einhaltung der von ihr vor-
gegebenen organisatorischen Auflagen
die vom Gesetz verlangte Unabhän-
gigkeit nicht gefährdet sei; mit diesen
Auflagen wird sichergestellt, dass regis-
trierte Anwältinnen und Anwälte die
Anwaltsgesellschaft auf allen Entschei-
dungsebenen beherrschen.DasAnwalts-
geheimnis sei zudem von Nichtanwälten
aufgrund von Verschwiegenheitserklä-
rungen einzuhalten, und für die Berufs-
ausübung beigezogene Hilfspersonen
unterstünden von Gesetzes wegen dem
Berufsgeheimnis. Das gelte für Aktio-
näre genauso wie für angestellte Hilfs-
personen (wie beispielsweise Anwalts-
praktikanten oder Buchhalter), und auch
einVerwaltungsrat unterstehe einerVer-
schwiegenheitspflicht. Die Zürcher Auf-
sichtskommission entschied daher, ihre
seit mehr als zehn Jahren bestehende
Praxis fortzuführen und die interdiszipli-
näre Anwaltskörperschaft weiterhin zu-
zulassen. Diese Praxis steht im Interesse
vonAnwaltschaft und Klient.

Weitere, die Wirtschafts- und Ver-
tragsfreiheit derAnwaltschaft einschrän-
kende Urteile des Bundesgerichts be-

treffen beispielsweise die Werbung und
die Honorarfestlegung.WelcheWerbung
einerAnwaltskanzlei zulässig ist,mag im
Einzelfall schwierig zu beurteilen sein.
Das Gesetz verlangt (nur), dass dieWer-
bung objektiv sei und dem Informations-
bedürfnis der Öffentlichkeit entspreche.
Das Bundesgericht beurteilte in einem
Fall aus demKanton Zug eine Fassaden-
anschrift an einem Bürogebäude wegen
ihrer Gestaltung, Grösse und Anbrin-
gung als berufsrechtlich unzulässig, weil
sie die erforderliche Zurückhaltung in
gestalterischer Hinsicht vermissen lasse.
Das Urteil aus dem Jahr 2013 nimmt
eine unnötig restriktive Auslegung zu-
ungunsten derAnwaltskanzleien vor.

Einschränkungen sind unnötig

Gesetzlich verboten ist den Anwältin-
nen und Anwälten die Vereinbarung
eines reinen Erfolgshonorars, wonach
das Honorar nur im Falle des Prozess-
gewinns geschuldet wäre (pactum de
quota litis). Zulässig ist jedoch die Ver-
einbarung einer zusätzlichen Erfolgs-
prämie (pactum de palmario). Das
Bundesgericht legte dazu jedoch Be-
dingungen fest, die insgesamt die Ver-
tragsfreiheit erheblich beschränken. So
verlangt das Bundesgericht erstens, die
Anwältin müsse unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens ein Honorar erzie-
len,welches ihr einen angemessenenGe-
winn ermögliche. Zweitens dürfe das er-
folgsabhängigeHonorar nicht höher sein
als das erfolgsunabhängige Honorar.
Und drittens dürfe ein pactum de pal-
mario nur entweder zu Beginn desMan-
datsverhältnisses oder nach Beendigung
des Rechtsstreits abgeschlossen werden,
nicht aber während des laufenden Man-
dats. Selbstverständlich arrangiert sich
die Anwaltschaft mit diesen konsumen-
tenschützerisch geprägten Anforderun-
gen. Eine weniger einschränkende Ge-
setzesauslegung wäre aber begrüssens-
wert und mindestens so gut begründbar.

Es ist daher wünschenswert, dass die
kantonalen Aufsichtsbehörden und das
Bundesgericht in künftigen Fällen die
Berufstätigkeit der Anwältinnen und
Anwälte vermehrt unter dem Blick-
winkel des Klientenschutzes prüfen und
Einschränkungen derWirtschaftsfreiheit
eine Absage erteilen, die unter diesem
Aspekt nicht zwingend erforderlich sind.

Urs Haegi ist Präsident des Schweizerischen
Anwaltsverbands und Anwalt der Kanzlei
Vischer AG in Zürich. Daniel Maritz ist Prä-
sident des Zürcher Anwaltsverbands und An-
walt bei Schiller Rechtsanwälte AG in Winter-
thur. Der Artikel gibt die persönliche Auffas-
sung der Autoren wieder.

In verschiedenen Urteilen legt das Bundesgericht die Gesetze zum Nachteil der Anwälte aus. ANNICK RAMP / NZZ
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